Kanton Ziirich Nr. 3%//4

Baudirektion

Rvefgg::g{g::gw vom 1 0. Apl'il 2014

Kontakt: Amt fir Raumentwicklung, Raumplanung (MIL)
Telefon +41 43 259 30 48, www.are.zh.ch

Dietlikon. Privater Gestaltungsplan "Grund-
halde"

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Die Gemeindeversammlung Dietlikon hat am 9. Dezember 2013 den privaten Gestal-
tungsplan ,Grundhalde” festgesetzt. Gegen diesen Beschluss wurde geméass Bescheini-
gungen des Bezirksrats Billach vom 3. Februar 2014 sowie der Kanzlei des Baurekurs-
gerichts vom 31. Januar 2014 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 5. Februar
2014 ersucht die Gemeinde Dietlikon um Genehmigung des privaten Gestaltungsplans
,Grundhalde”.

Die heute rechtsgiiltige kommunale Nutzungsplanung der Gemeinde Dietlikon wurde mit
Verfugung der Baudirektion ARV/866/1999 genehmigt und mit Verfigung der Baudirek-
tion ARE/146/2011 letztmalig gedndert. Das Gestaltungsplangebiet liegt in der zweige-
schossigen Wohnzone W2D 1.9 und umfasst einen Teil des Grundstiickes Kat.-Nr. 5534.
Gegenuber der Regelbauweise weist der private Gestaltungsplan ,Grundhalde® eine
erhohte Baumassenziffer auf.

Der private Gestaltungsplan ,Grundhalde” soll die Gestaltung sowie die Erschliessung
innerhalb des Perimeters regeln und eine ortsbaulich sowie architektonisch einwandfreie
Wohnuberbauung mit attraktiver Freiraumgestaltung sicherstellen.

Dem Gestaltungsplan liegt eine Projektstudie zugrunde. Gemass dieser sind vier parallele
Baubereiche senkrecht zum bestehenden Hang vorgesehen. Dadurch sind fur die nord-
westlich angrenzenden Grundstiicke weiterhin Sichtbeziige nach Stiden vorhanden.
Aufgrund der Topographie erfolgt eine Hohenstaffelung der Baukdrper. Gesamthaft sind
sechs Gebdude innerhalb des Perimeters maglich.

Das Richtprojekt sowie der daraus resultierende Gestaltungsplan sind ortsbaulich plausi-
bel und bieten mit einem 6ffentlichen Freiraum sowie mehreren Pflanzgéarten qualitativ
hochwertige Aussenrdume, welche aus 6kologischer Sicht sowie flr die Bewohner eine
Bereicherung darstellen.

Die Akten, bestehend aus den Vorschriften, dem Situationsplan im Mst. 1:500 sowie dem
Planungsbericht inkl. dem Bericht zu den nicht berlicksichtigten Einwendungen, sind voll-
standig. Die Vorlage ist rechtmassig, zweckmassig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

I. Der private Gestaltungsplan ,Grundhalde®, dem die Gemeindeversammlung von
Dietlikon am 9. Dezember 2013 zugestimmt hat, wird genehmigt.



Baudirektion
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Die Staats- und Ausfertigungsgebtihr betragt Fr. 552.00 (106 528/83100.40.100) und
wird der Rechnungsadressatin gemass Dispositiv V auferlegt.

Gegen Dispositiv |l dieser Verfugung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Der angefochtene Entscheid
ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau
zu bezeichnen und soweit mdglich beizulegen. Rekursentscheide des Regierungs-
rates sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu
tragen.

. Die Gemeinde Dietlikon wird eingeladen, Dispositiv | gemass §§ 6 und 89 PBG

offentlich bekannt zu machen und den Gestaltungsplan in der amtlichen Vermessung
nachfiihren zu lassen.

Mitteilung an

Gemeinde Dietlikon (unter Beilage von zwei Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, Postfach, 8600 Diibendorf 1
(Nachfuihrungsstelle)

Graf Biscioni Architekten AG / sia, Bankstrasse 4, 8400 Winterthur

(Rechnungsadressatin)

Amt fir
Raumentwicklung

Fir den Auszug:
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Amt fur Raumentwicklung

Auftraggeber

Graf Biscioni Architekten AG / SIA
Gemeinde Dietlikon

H

Privater Gestaltungsplan
Grundhalde, Dietlikon

Haldengutstrasse

Situation

Von der Gemeindeversammlung Dietlikon festgesetzt am:

0 9. Dez. 2013

schrieben am: 20 l Dez

¥4

Der Schreiber:

K{rt Schreiber Martin Keller

10, April 2014

Von der Baudirektion genehmigt am:

BDVNr. 3 7/ A%

Far die Baudirektion:

Plan-Nr. 13.1.3.034

Datum: 02.10.2013
Gezeichnet: Tsp
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Amt fur Raumentwicklung

Graf Biscioni Architekten AG / SIA
Gemeinde Dietlikon

Privater Gestaltungsplan Grundhalde

Vorschriften

Effretikon, 2. Oktober 2013

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am:

Im Amtsblatt au ‘hrieben am: 2 0. Dez. 2013

s der Gemeindeversammiung
Schreiber

Von der Baudirektion

genehmigt am: ﬁ 0, Aprf[ Zm%

Fur die Baudirektion:

0 9. Dez. 2013

Martin Keller
Schreiber

BDV NR. 37//4
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Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Seite 2

Anwendbares Recht

' Soweit im Gestaltungsplan nichts anderes festgelegt wird, gelten die Bestimmungen
der Bau- und Zonenordnung (BZO) der Gemeinde Dietlikon sowie die ibergeordne-
ten kantonalen und eidgendssischen Bestimmungen.

Bestandteile / Geltungsbereich

-

Bestandteile des Gestaltungsplanes sind diese Bauvorschriften und der Situations-
plan Massstab 1:500.

Der Gestaltungsplan gilt fur den im Situationsplan ausgewiesenen Perimeter.

N

w

Die dem Gestaltungsplan zugrunde liegende Projektstudie vom 02.10.2013 dient als
Richtprojekt. Das Richtprojekt ist fur die Beurteilung von Baugesuchen wegleitend.

Zweck

o

Der Gestaltungsplan Grundhalde regelt die Gestaltung und die Erschliessung inner-
halb des Gestaltungsplangebiets. Er bezweckt fur diesen wichtigen Standort die Si-
cherstellung einer ortsbaulich und architektonisch einwandfreien Uberbauung sowie
eine attraktive Freiraumgestaltung. Das Gebiet ,Grund® ist fir eine qualitdtsvolle
Wohniberbauung mit differenzierter baulicher Dichte und der Topographie ange-
passter Hohenstaffelung bestimmt.

Gestaltung

Die Uberbauungen und Aussenrdume sind im Sinne von Arealliberbauungen nach
§ 71 PBG besonders gut zu gestalten, zweckmassig auszustatten und auszuristen.

Bei der Beurteilung sind insbesondere folgende Merkmale zu beachten: Beziehung
zur baulichen und landschaftlichen Umgebung; kubische Gliederung und architekto-
nischer Ausdruck der Geb&dude; Lage, Zweckbestimmung, Umfang und Gestaltung
der Freiflachen; Wohnlichkeit und Wohnhygiene; Versorgungs- und Entsorgungsl|é-
sung; Art und Grad der Ausrustung. Zur Beurteilung der Qualitdten nach Art. 4 Abs.
1 und 2 kann die Baubehdérde auf Kosten der Bauherrschaft einen externen Fachex-
perten beiziehen.

Baubereiche

Hauptgebaude dirfen nur innerhalb der im Situationsplan definierten Baubereiche
erstellt werden. Die Gebaudeldnge ist auf maximal 45 m beschrankt. Vorschriften
Uber Grundabstande und Mehrldngenzuschlage gemass Art. 15 ff. BZO und § 260
PBG sind innerhalb des Gestaltungsplanperimeters ausser Kraft.

N

Im Bereich fir Geb&audevorspriinge sind auskragende Gebé&udeteile wie Balkone er-
laubt. Diese durfen nicht Gber die ganze Fassadenldnge in der gesamten Tiefe in
Erscheinung treten. Die Gebaudevorspriinge dirfen nicht orthogonal auf den Ge-
baudegrundriss ausgerichtet sein.

w

Eine nachtragliche dauerhafte Verglasung bzw. Schliessung von Balkonen und Wit-
terungsbereichen ist nicht zugelassen. Die nachtragliche Erstellung von Pergolen,
Sitzplatziiberdachungen und dergleichen ist ebenfalls ausgeschlossen.

-~

Nicht anrechenbare Untergeschosse dirfen ausschliesslich in den Baubereichen
sowie innerhalb der im Plan bezeichneten Mantellinie fir Untergeschosse erstellt
werden.
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Art. 6

Art. 7

Art. 8

Graf Biscioni Architekten AG / SIA / Privater Gestaltungsplan
Grundhalde Vorschriften

® Besondere Geb&ude nach § 273 PBG durfen im gesamten Gestaltungsplanperime-
ter gemass BZO erstellt werden. Entsprechende Baueingaben erfordern jedoch ein
Gesamtkonzept Uber den gesamten Gestaltungsplanperimeter, welchem von allen
Grundeigentimern zugestimmt werden muss.

Dichte / Gebaudehohe / Geschosse

" Es sind die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Gesamtnutzflachen (GNF)
zulassig und folgende Anzahl Geb&ude sind zu erstellen.

Baubereich max. GNF* Anzahl
Gebédude
A1 1680 m? 1
A2 920 m? 1
B1 1680 m? 1
B2 920 m? 1
C 1900 m? 1
D 1'900 m? 1
Summe 9'000 m? 6

* Fr die Gesamtnutzflache anrechenbar sind alle dem Wohnen, Arbeiten oder sonst dem
dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfir verwendbaren Fldachen in den Voll-, Dach-
und Untergeschossen, unter Einschluss der dazugehérigen Erschliessungsfléchen,
Sanitdrrédume sowie inneren Trennwénde. Die Aussenmauer- sowie Brandmauerquer-
schnitte sind nicht anrechenbar.

? Gebaude diirfen die im Situationsplan bezeichnete Hohenkote nicht tiberschreiten.
Davon ausgenommen sind technisch bedingte Aufbauten wie Kamine, Anlagen zur
Nutzung der Sonnenenergie, Liftiberbauten und dergleichen.

® Die Geschossigkeit orientiert sich an den bezeichneten Héhenkoten.

* Im jeweiligen obersten Geschoss sind attraktive Terrassen zu erstellen, die in ost-
west Richtung einen Durchgang von mindestens 5 m freilassen.
Dachgestaltung

' In allen Baubereichen sind bei Hauptgeb&uden nur Flachdacher zugelassen.

? Flachdé&cher Uber Attikageschossen diirfen nicht als Terrassen genutzt werden.

® Ausser bei besonderen Geb&uden sind die Flachdécher extensiv zu begriinen. So-
fern sie begehbar als Terrasse oder durch Energieerzeugungsanlagen genutzt wer-
den, kann im jeweiligen Bereich darauf verzichtet werden.

Nutzung

' Die Nutzungen sind gemass Art. 19 BZO zuléssig. Es ist Wohnraum von guter Quali-
tat zu erstellen.

? Sexgewerbliche Nutzungen oder dhnliche Einrichtungen mit entsprechenden ideel-
len Emissionen sind nicht zulassig.
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Art. 9

Art. 10

Art. 11

Seite 4
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Freirdume

Die im Gestaltungsplan als 6ffentlicher Freiraum bezeichnete Flache dient den Be-
wohnern der Uberbauung sowie der Bevélkerung von Dietlikon als éffentliche Spiel-
flache. Die Flache muss in Abstimmung auf das Gesamtkonzept besonders gut und
fur die Offentlichkeit zugénglich gestaltet werden. Die Baubehérde kann im Baube-
willigungsverfahren entsprechende Sicherungen fiir die Zugénglichkeit der Offent-
lichkeit definieren.

Private Aussenraume, die den Erdgeschossnutzungen zugeordnet sind, dirfen nur
in dem im Plan bezeichneten Bereich erstellt werden. Die Abgrenzung gegeniber
gemeinschaftlichen Anlagen ist im Rahmen eines Gesamtkonzepts festzulegen.

Im bezeichneten Anordnungsbereich sind Pflanzgérten zuldssig.

Der Bepflanzungsgurtel dient als Abgrenzung zu den Nachbargrundsticken. Es sind
freiwachsende Hecken zu pflanzen.

Es sind mindestens 1350 m? fur Spiel- und Ruheflachen auszuscheiden. Die
Pflanzgarten und der 6ffentliche Freiraum sind an die Spiel- und Ruheflachen anre-
chenbar.

Erschliessung

An den im Gestaltungsplan bezeichneten Orten ist eine stufenfreie Fusswegverbin-
dung zu erstellen. Fur Hauszugange ist eine Breite von mindestens 2.5 m erforder-
lich.

Die Weganschlisse an das angrenzende Grundstick bzw. Bauland sind entspre-
chend vorzusehen.

Die Parkierung erfolgt mittels Tiefgarage. Die Zufahrt in die Tiefgarage muss vor
dem Wendeplatz angeordnet werden und die Gestaltung gemass Gesamtkonzept
bertcksichtigen.

Parkierung

Far alle Baubereiche zusammen ist eine Parkierungsanlage zu erstellen. Bei einer
Grundstucksunterteilung ist diese als Gemeinschaftsanlage nach §222 PBG zu rea-
lisieren.

Der Grenzbedarf an Abstellplatzen bemisst sich nach der gultigen Bau- und Zonen-
ordnung. Der Minimalbedarf kann unter Nachweis eines Mobilitatskonzepts um bis
zu 18 % unterschritten werden.

Besucherabstellplatze sind in dem im Gestaltungsplan bezeichneten Bereich zul&s-
sig. Wenn mdglich, sind diese jedoch unterirdisch anzuordnen.

Je Wohneinheit sind mindestens 3 Abstellplatze fur leichte Zweirader (VP) zu erstel-
len. Mindestens ein Drittel davon ist oberirdisch und witterungsgeschitzt anzuord-
nen und mit einer zweckmassigen Sicherung gegen Diebstahl zu versehen. Sie sind
entlang der Fusswege in umittelbarer Nahe zu den Hauseingédngen anzuordnen.

Bei der Erstellung der Sammelgarage sind Abstellflachen fir Mofas und Motorrader
auszuscheiden. Die Zahl der erforderlichen Abstellplatze betragt mindestens 15 %
der realisierten Anzahl Abstellplatze fir Personenwagen.
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Art. 12 Abfall

' Kehrrichtsammelstellen sind ausreichend ausgestattet an gut zugénglicher Lage an
der Grundstrasse anzuordnen. Die Sammelstellen sind witterungsgeschutzt zu er-
stellen und mussen vom 6ffentlichen Freiraum untergeordnet in Erscheinung treten.

Art. 13 Energie

" Neubauten sind im Minergiestandard oder einem gleichwertigen bzw. besseren Ge-
baudestandard zu erstellen. Es ist ein Energiekonzept einzureichen, welches den
Vorgaben des kommunalen Energieplanes entspricht und eine rationelle Energie-
nutzung sicherstellt.

? Die notwendige Transformatorenstation ist in die Geb&ude bzw. in das Unterge-
schoss gemass den Vorgaben der Gemeindewerke zu integrieren.
Art. 14 Etappierung

' Die Uberbauung des Grundstiicks hat in maximal zwei Etappen zu erfolgen.

Art. 15 Abweichungen

' Geringfiigige Abweichungen zu den Gestaltungsplanvorschriften kénnen im Sinne
von § 220 PBG beuwilligt werden, wenn eine ortsbaulich und architektonisch bessere
Lésung dies erfordert und keine nachbarschaftlichen oder 6ffentlichen Interessen
entgegenstehen.

Art. 16  Inkrafttreten

' Der private Gestaltungsplan Grundhalde tritt am Tage nach der amtlichen Publikati-
on der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft.

Pet / L:\\R-B\01_Raumentw\1313034_Dietlikon_privaterGP_Grundhalde\05_Berichte_Grafiken\Vorschriften.docx Seite 5



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften

